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nomisch und politisch herrschenden 
Klasse, die ihre Interessen in der Ge
sellschaft nur dauerhaft durchsetzen 
und schützen kann, wenn sie ihrem 
Willen allgemeinen Ausdruck in Ge
stalt staatlich-verbindlicher Normen 
verleiht. Als Teil des politischen 
Überbaus einer bestimmten staatlich 
organisierten Gesellschaft ist das R. 
in seinem Kern darauf gerichtet, die 
bestehenden Produktions- und Le
bensverhältnisse zu regulieren, zu 
gestalten und zu schützen. Es wird 
daher stets den sich verändernden 
gesellschaftlichen Gegebenheiten 
angepaßt. Das R. ist wesentliches 
Element der Gesellschaftsordnung, 
indem es zur Stabilität und Festig
keit der bestehenden Klassenverhält
nisse beiträgt. Es unterscheidet sich 
von anderen gesellschaftlichen Nor
men, z. B. von denen der —*■ Moral, 
sowohl durch den Gegenstand und 
die Methode seiner Regelung als 
auch durch die Form seiner Gewähr
leistung und den besonderen Schutz 
bei seiner Verletzung. In den soziali
stischen Staaten werden die wichtig
sten R.snormen als —* Gesetze erlas
sen (—► Gesetzgebung). Da das R. im
mer Klassencharakter trägt, besitzt 
jede historische Gesellschaftsforma
tion einen entsprechenden Staats
und Rechtstyp. Das sozialistische R. 
unterscheidet sich in seinem Wesen, 
in seiner gesellschaftlichen Grund
funktion, in seinem Inhalt und in der 
Art seiner Verwirklichung vom kapi
talistischen R., überhaupt von jegli
chem Ausbeuter-R. Dieses dient der 
Aufrechterhaltung der kapitalisti
schen Gesellschaftsordnung; es 
schützt das kapitalistische Privat
eigentum an den Produktionsmit
teln, sichert die Ausbeutung der brei
ten werktätigen Massen durch die 
Eigentümer der Produktionsmittel 
und ist gerichtet auf die Unterdrük- 
kung jeglichen Widerstandes der 
Ausgebeuteten gegen die Ausbeuter
ordnung. Das sozialistische R. ist ge
genüber allen Typen des Ausbeuter
rechts ein qualitativ neuer, höherer

R.styp. Um ihre historische Mission 
verwirklichen zu können, muß die 
Arbeiterklasse unter Führung ihrer 
Partei die politische Macht erobern 
und ihren Klasseninteressen in Ge
stalt des sozialistischen R. allge
meine Geltung verschaffen. Das so
zialistische R. ist Ausdruck der histo
rischen Mission der Arbeiterklasse 
und Instrument zu ihrer Verwirkli
chung. Mit Hilfe des sozialistischen 
R. sichert und verwirklicht der—* so
zialistische Staat die Interessen der 
Arbeiterklasse und der mit ihr ver
bündeten Klassen und Sbhichten, 
leitet und schützt er die sozialisti
sche Umgestaltung der Gesellschaft. 
Mittels des R. organisiert der soziali
stische Staat das einheitliche Han
deln aller Mitglieder der Gesell
schaft entsprechend den Zielen der 
Arbeiterklasse. Das sozialistische R. 
ist ein staatliches Instrument, um die 
aus den objektiven Gesetzen abgelei
teten und in den Parteibeschlüssen 
formulierten Aufgaben bei der sozia
listischen und kommunistischen 
Umgestaltung der Gesellschaft all
gemeinverbindlich durchzusetzen. 
Es schützt die sozialistischen Errun
genschaften des werktätigen Volkes 
gegen alle Angriffe des Klassengeg
ners , und garantiert den umfassen
den Schutz der Rechte der Bürger. 
Es gestaltet die Gesellschaftsverhält
nisse in Übereinstimmung mit den in 
der Gesellschaft wirkenden objekti
ven Gesetzmäßigkeiten, indem es 
alle Menschen zu bewußter, die 
Wirklichkeit verändernder Tätigkeit 
anleitet. Es ist eng damit verbunden, 
wahrhaft sozialistische Beziehungen 
zwischen den Menschen herauszu
bilden und die ökonomischen Auf
gaben zu lösen. Deshalb gewinnt für 
das sozialistische R. das Prinzip der 
—<• sozialistischen Gesetzlichkeit eine 
entscheidende Bedeutung.
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